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Darlehenskassen von Baugenossenschaften

können neu auch Gelder Dritter entgegennehmen

Viele Baugenossenschaften verbessern mit der Darlehenskasse

ihre Eigenkapitalbasis. Weil die Einleger von einem höheren Zinssatz

profitieren als bei einer Bank, zahlt sich diese Anlage auch für sie

aus. Bisher konnten Genossenschaften aber nur Geld von Mitgliedern

sowie den jetzigen und pensionierten Arbeitnehmerinnen entgegennehmen.

Seit dem 1. Dezember 2003 ist das nicht mehr so.

Von Daniel Krucker ¦ Aus der Kostenstatistik

der Zürcher Baugenossenschaften
(Rechnungsjahr 2002) geht hervor, dass über die
Hälfte der 40 erfassten Baugenossenschaften

eine Darlehenskasse führt. Genaue
Erhebungen aus den übrigen Sektionen gibt es
nicht. Der SVW geht aber davon aus, dass es

grössere regionale Unterschiede gibt. Sind in

Zürich Darlehenskassen weit verbreitet, werden

sie zum Beispiel in der Nordwestschweiz
oder der Romandie kaum geführt. Der Anteil
der Gelder aus den Darlehenskassen an der
Bilanzsumme scheint ebenfalls recht
unterschiedlich. Es gibt einzelne Genossenschaften,

die schon seit Jahrzehnten bis zu 50
Prozent mit diesem günstigen Finanzierungsinstrument

arbeiten. Wenig erstaunlich, dass
diese Genossenschaften zeitweilig mit zu viel
Geld in der Kasse «zu kämpfen haben».
Für eine Genossenschaft ist die Darlehenskasse

interessant, weil diese Darlehen
billiger sind als die entsprechende
Kapitalbeschaffung auf dem freien Markt. Die

Mitglieder ihrerseits erhalten für ihre
Einlagen einen etwas höheren Zinssatz, als ihn
die Banken anbieten. «Durch die Darlehenskasse

wird die zentrale Tätigkeit der
Genossenschaft, das Erstellen und Verwalten von
Wohnraum, finanziert», erklärt das SVW-

Merkblatt zur Darlehenskasse von
Baugenossenschaften (siehe Kasten). JederGenos-
senschaft steht es prinzipiell offen, eine
Darlehenskasse führen. Dazu bedarf es wie

bei der Aufnahme von Hypotheken keiner
besonderen statutarischen Grundlagen.
Trotzdem empfiehlt der Rechtsdienst des
SVW, die Darlehenskasse in den Statuten zu
erwähnen. Mit diesem demokratischen
Entscheid lassen sich spätere Diskussionen
vermeiden. Wichtig ist, dass die Darlehenskasse

nicht als separate juristische Person

geführt wird. Dann wäre nämlich eine
Bankbewilligung notwendig.

Wie sicher sind Darlehenskassen? Mitglieder,

die ihr Erspartes in Darlehenskassen
einzahlen, gehen insbesondere bei Genossenschaften,

die über die Jahre oder Jahrzehnte
eine gesunde Eigenkapitalquote erreicht
haben, ein verhältnismässig geringes Risiko
ein. Die Finanzverantwortliche beim SVW,

Brigitte Dutli, sieht demgegenüber ernsthafte
Probleme bei kleinen oder jungen Genossenschaften.

Wenn solche Baugenossenschaften

plötzlich höhere Beträge zurückzahlen
müssen, aber über eine ungenügende
Eigenkapitalbasis verfügen oderdie Darlehen nicht
anderweitig ersetzen können (z.B. durch
Aufstockung der Hypotheken), ist das Risiko

gross, das Geld zu verlieren. Sie empfiehlt
deshalb allen Genossenschaften, die eine
Darlehenskasse einführen wollen, ein kurzes

Beratungsgespräch.
Tatsache ist auch, dass die Einlagen der
Genossenschafterinnen im Gegensatz zum
Sparguthaben bei Banken keinen besonde¬

ren Schutz geniessen. Im Falle eines Konkurses

stünden die Geldgeber trotz Forderungsrecht

gegenüber der Konkursmasse eher

schlecht da. Denn es handelt sich dabei

um kein privilegiertes Forderungsrecht.
Somit stehen die Chancen auch in diesem
Fall nicht gut, das Geld wieder zu erlangen.
Eine gewisse Sicherheit kann die Genossenschaft

bieten, indem sie unbelastete
Grundpfandtitel auf ihren Liegenschaften zur
Verfügung hält.

Öffnung für das Publikum. Mit der Änderung

der Bankenverordnung vom 12. November

2003 können nunmehr alle Personen

Einlagen bei Vereinen, Stiftungen oder

Genossenschaften machen. Voraussetzung
dafür ist, dass diese Institutionen «einen

ideellen Zweck oder die gemeinsame Selbsthilfe

verfolgen und in keiner Weise im
Finanzbereich tätig sind» (Merkblatt SVW, siehe

Kasten).
Damit erweitert sich der Kreis der potenziellen

Anleger um ein Vielfaches, waren früher
doch nur die Mitglieder, die Angestellten
sowie pensionierte Mitarbeiterinnen berechtigt,

Geld in die Darlehenskasse zu zahlen.
Dass sich die Genossenschaften nun aktiv

um neues Geld Dritter bemühen, ist
allerdings eher unwahrscheinlich. Doch dank der

Gesetzesänderung können sie zum Beispiel
Konten für die Kinder ihrer Mitglieder anlegen,

was früher nicht erlaubt war.
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AUFGEPASST VOR ALLZU HOHEN UND KLEINEN

Beträgen. Die Darlehenskassen von
Baugenossenschaften fallen nicht unter das

Geldwäschereigesetz. Die von der Kontrollstelle
für die Bekämpfung der Geldwäscherei
aufgestellten Sorgfalts- und Kontrollpflichten
gelten für sie nicht. Gleichwohl müssen die
verantwortlichen Mitarbeiterinnen bei
Einzahlungen den gesunden Menschenverstand
walten lassen. Es ist Vorsicht geboten, wenn
jemand beispielsweise 150 000 Franken in

die Kasse einbringen will. Dem SVW-Rechts-

dienst sind zwei, drei Fälle von möglicher
Geldwäsche im Zusammenhang mit
Darlehenskassen bekannt. Auch wenn sie nicht
direkt wegen Geldwäscherei belangt werden
können, riskieren Baugenossenschaften,
dass sie sich der Gehilfenschaft zu dieser
schuldig machen. Nicht im Zusammenhang

Das Überarbeitete Merkblatt Nr. 8 «Die
Darlehenskasse der Baugenossenschaften»
(mit Muster-reglement) kann zum Preis von
zehn Franken beim SVW bestellt werden.
In der Fachpublikationsreihe ist ebenso ein
Musterdarlehensvertrag fllr Mitglieder
erhältlich (zwei Franken pro Stück).
Die Unterlagen können bestellt werden unter
Telefon 01362 42 40 oder direkt online Über

www.svw.ch/fachverlag/uebersicht.

mit der Geldwäscherei freilich stehen kleine
Beträge. Die Führung einer Darlehenskasse
bedeutet für Baugenossenschaften einen
grösseren administrativen Aufwand und
somit auch Kosten. Deshalb ist es ratsam, für
die Kontoeröffnung eine Mindestsumme
festzulegen. Den Anlegern muss klar sein, dass

es sich hierbei nicht um Konten handelt, über

/y Merkblattrelhe das Schweizerischen Verbandes

rf^\") SVW lür Wohnungswesen SVW

Bucheggslr 109 8057 Zuteil

Die Darlehenskasse der Baugenossenschaft

W.mh.lb ¦In* Darlehenskasse?

Darlehen von MilglieOam der Gonossenschatl und dar Genossenschaft nahestehenden Per-
unan dienen der Genossenschaft dazu, «Ire Eigenltapnalbasis ™ erginzen Die Banken
betrachten scrche Darlehen nämlich ah Eigen- und nicht als Fiemdfcapilal

Dl« Danenen und Kr die Genossenschaft ob« auch inteiassent. wer sie billiger und als die
antipmenenda Kep^c»chanung aul dem (raun Man: Oai Mitglied, dos ton Geld bei dar
Genas lensthafl anlegt. wid diese Anlagernder*»« dam wählen, wann m ihm «w
etwas besseren Zinssatz Pteiet aar entsprechende Banhantagen Da dla Genossenschaft nicW
•da an« Bank van ZitsrMfererugeschafi leot. kann u* <se Darlehen zu amem Satz verzinsen,

dar über jenem dar Banken lür SperkonU und unser Jenem für tue enuprachende Hypo-
thrWaagl

Waa nun bei dar Gründung einer Dartehenikaiie baacMal -««m

Bank Wen aber rvchi redermann Einlagen taugen kann unlenlehl diese noch Art. 1 AM 2
Salz 2 BaQ und Art. 3a Abs « lt. d und t BaV «cht dam BankangmaU und beOart um<
Buch kernet BankDewillgung Bedingung dafür Ist jedoch, daai nur MiSglieder. Albanneh-

an dürfen Unzulässig warn es zum Beispiel, wenn auch Ehegallen oder Kinder der Mitglieder

dder Ehegatten dar AnMitnehmer/ innen bei der OaMehenskasie ein Konto unUrblellen
Uniuassig ist es auch, die Darlehenskasse ah) Bank dder als Sparkasse zu bezeichnen und
ei den Unterlagen Irgendwie das Wort "sparen* zu verwanden. Spareinlagen kennen nur

Die Darunenskaaae darf jedoch kerne separate junUnOie Person seil, also insbesondere

eine BankOewrkgung erforderlich. Ihr Vermögen UJ Tes des "«magern) der Genossenschaft,

jedoch ein Tau. der separat verwalte- wid Dem einzelnen Konlornhaoer steht kl
einem aMMgan Konkurs der Genossenschaft ksdigfech ein Forderungtrechl gegenüber dar
Konkursmass« m Das Im Bankengesetr ICi Spareinlagen vorgesehene Konkuripnvaag (Art.
IS Abs ;aaG)g.Hn-chi

Durch die Datlehenskasse wird dlt lentrala Tätigkeit der GenMserisehafl. das Erstaaen und
Verwarton von Wohnraum, finanziert. Wie die Genossenschaft mr Aufnahme von Hypothe-
ken kelnet Besonderen statutarischen Grund-ege bedarf. Ist ema solch« an sich auch für die
Darlehenskasse nicht «rlorOerich. Dennoch Ist iu empfehlen, dla Darlehenskasse In den
Statuten iu erwähnen, weil dann dieser Zweig der Tätigkeit des Vorstandes demokratisch
legiUmioit wird Es genügt, den Grandseti iu regeln, namlleh daaa dla Genossenschaft eine
Darlehenskasse fuhrt. Wir empfohlen, dass Eiuetwlen in emom Reglement festzulegen.

die zahllose Transaktionen abgewickelt
werden. Wer eine Darlehenskasse führt, bietet
seinen «Kunden» einen attraktiven Zusatznutzen

zur Mitgliedschaft. Beide Seiten
profitieren von vorteilhaften Bedingungen. Und

nicht zu unterschätzen ist die zusätzliche
BindungzurGenossenschaft, die eine solche
Beziehung mit sich bringt. •&>
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